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Erwägungen
E. 1
Die Parteien sind die Eltern von C._____, geboren am tt.mm.2010. Sie wa- ren nie verheiratet und lebten, soweit aus den Akten ersichtlich, auch nie zusam- men. C._____ wohnt seit der Geburt bei der Mutter. Als die Mutter im Jahr 2015 mit C._____ aus Deutschland in die Schweiz nach Zürich zog, war am Amtsge- richt Essen ein durch einen Antrag des bereits damals in London wohnhaften Va- ters veranlasstes Verfahren betreffend Umgang hängig (vgl. KESB act. 9/1-37). Das mit dem internationalen Kindesschutz befasste Bundesamt für Justiz ersuch- te daraufhin die KESB der Stadt Zürich (fortan KESB), den Antrag des Vaters auf Festsetzung eines Besuchsrechts zu behandeln (vgl. KESB act. 1).
E. 2
Mit Beschluss vom 26. Januar 2016 setzte die KESB für den Vater ein be- gleitetes Besuchsrecht an einem Wochenende im Monat im Umfang von je drei Stunden am Samstag und am Sonntag fest und errichtete für C._____ eine Be- suchsbeistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB (KESB act. 42). Gestützt auf die Empfehlung eines von der KESB in Auftrag gegebenen kinderpsychiatrischen Gutachtens vom 28. Oktober 2016 (KESB act. 90) reduzierte die KESB die Besu- che mit Beschluss vom 13. Juni 2017 auf einen Besuch von 1 ½ Stunden alle vier Monate in einem psychotherapeutischen Setting in Anwesenheit einer geeigneten Drittperson. Gleichzeitig wurde der Auftrag der Beistandsperson angepasst und die Mutter angewiesen, für den Umgang mit ihren Ängsten eine psychologische Beratung durch Fachpersonen wahrzunehmen (KESB act. 136). Mit Beschluss vom 11. Oktober 2018 bezeichnete die KESB Dr. D._____ als geeignete Begleit- person für die Besuche und hob die der Mutter erteilte Weisung als erfüllt auf (KESB act. 212). Mit Beschluss vom 4. Oktober 2019 ordnete die KESB an, die dem Vater eingeräumten Besuche im Rahmen eines psychotherapeutischen Set- tings seien neu durch die Fachstelle G._____.ch statt durch Herrn Dr. D._____ durchzuführen, und erteilte der Mutter die Weisung, mit der G._____.ch zusam-
- 3 - menzuarbeiten, unter der Androhung der Bestrafung im Unterlassungsfall. Weiter wurde der Mutter die Weisung erteilt, alles vorzukehren, um C._____ positiv auf die Besuche beim Vater einzustimmen. Einer allfälligen Beschwerde wurde die aufschiebende Wirkung entzogen (KESB act. 254).
E. 3
Gegen den Beschluss der KESB vom 4. Oktober 2019 erhob die Mutter mit Eingabe vom 6. November 2019 Beschwerde an den Bezirksrat, wobei sie die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde verlangte (BR act. 1). Nach Einholung von Stellungnahmen der Mutter und der KESB stellte der Bezirksrat die aufschiebende Wirkung mit Beschluss vom 5. Dezember 2019 wie- der her (BR act. 8), worauf die Beschwerdeantwort und weitere Stellungnahmen der Parteien folgten. Mit Beschluss und Urteil vom 4. Juni 2020 wies der Bezirks- rat sowohl den von der Mutter gestellten Antrag auf Anhörung von C._____ als auch die Beschwerde insgesamt ab (act. 4).
E. 4
Mit Eingabe vom 8. Juli 2020 erhob die Mutter gegen die Abweisung ihrer Beschwerde durch den Bezirksrat rechtzeitig Beschwerde an die Kammer (act. 2/2). Mit Urteil vom 21. September 2020 wies die Kammer die Beschwerde der Mutter ab (act. 3). Gegen das Urteil der Kammer vom 21. September 2020 gelangte die Mutter an das Bundesgericht, welches ihre Beschwerde mit Urteil vom 25. August 2021 teilweise guthiess und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückwies, während die Beschwerde im Übrigen abgewiesen wurde (act. 4).
E. 5
Das kinderpsychiatrische Gutachten vom 28. Oktober 2016 empfahl, zur Entlastung der Besuchssituation und von C._____s psychischer Befindlichkeit sollte der Austausch mit dem Vater vorläufig zwei bis dreimal im Jahr jeweils an- derthalb Stunden und im Rahmen eines psychotherapeutisch begleiteten Kon- taktsettings, vergleichbar mit den Begegnungen in der Gutachtenssituation, statt- finden (KESB act. 90 S. 32 Antwort 7.a). Am Ende dieser Periode solle sich der Beistand bei C._____, seinen Eltern und den Fachpersonen einen Überblick verschaffen, ob C._____ sich stabilisieren konnte und die Besuche einstweilen so fortgesetzt oder gar vorsichtig erweitert werden könnten oder ob C._____s Befindlichkeit trotz dieser Anpassung so belas-
- 6 - tet bleibe, dass weitere Kindesschutzmassnahmen in Erwägung gezogen werden müssten (KESB act. 90 S. 33 Antwort 7.c). In den Erwägungen des Beschlusses vom 13. Juni 2017 verwies die KESB auf diese Empfehlungen der Gutachterinnen (KESB act. 136 S. 9 lit. c) und ordnete an, die Besuche zwischen Vater und Sohn seien im Rahmen eines psychothera- peutischen Settings in Anwesenheit einer geeigneten Drittperson im Sinne der Erwägungen durchzuführen, und erteilte der Beiständin u.a. neu die Aufgabe, ein psychotherapeutisches Setting für die Besuche des Vaters im Sinne der Erwä- gungen zu organisieren und eine geeignete Begleitperson zu bestimmen (KESB act. 136 S. 13 f. Disp.-Ziff. 1 und 3.c). Im Beschluss vom 11. Oktober 2018 stellte die KESB fest, es sei der Beiständin bisher nicht gelungen, eine von beiden Eltern akzeptierte Begleitperson für die Besuche zu organisieren, und präzisierte das mit Beschluss vom 13. Juni 2017 angeordnete Besuchsrecht des Vaters dahingehend, dass die Besuche im Rah- men eines psychotherapeutischen Settings in Anwesenheit von Dr. D._____, dem Therapeuten von C._____, als geeigneter Begleitperson durchzuführen seien (KESB act. 212 S. 5 und S. 7). Da die Mutter ihrem Sohn nicht helfen könne oder nicht wolle und Dr. D._____ nicht in einem angemessenen Ausmass mit C._____ an der Thematik arbeite und das Besuchsrecht in seiner Praxis nicht umgesetzt werden könne, beantragte die Beiständin im Verlaufsbericht vom 27. März 2017, anstelle von Dr. D._____ solle die Fachstelle G._____.ch in H._____ [Ortschaft] mit der Begleitung von C._____ beauftragt werden. Dort würden in einem solch komplexen Fall ein Psychologe und ein Sozialpädagoge im Vier-Augen-Prinzip zusammenarbeiten (KESB act. 222 S. 3). Im Beschluss der KESB vom 4. Oktober 2019 wurde darauf verwiesen, dass der Vater nach der aktuell gültigen Besuchsregelung berechtigt sei, C._____ alle vier Monate für 1 ½ Stunden im Rahmen eines psychotherapeutischen Settings zu sehen. Da es offensichtlich an einem ernsthaften Bemühen von Seiten von Dr. D._____ fehle, auf das Zustandekommen eines Besuches hinzuarbeiten, und da
- 7 - sich im Übrigen selbst Dr. D._____ als nicht mehr geeignet für die Aufgabe als Besuchsbegleiter erachte, hielt die KESB einen Wechsel der G._____ für drin- gend angezeigt und ordnete im Sinne einer Abänderung des Beschlusses vom 11. Oktober 2018 an, dass die dem Vater eingeräumten Besuche im Rahmen ei- nes psychotherapeutischen Settings anstatt durch Dr. D._____ neu durch die G._____.ch durchzuführen seien (KESB act. 252 S. 6 f. E. 2.2 und S. 15 Disp.- Ziff. 1).
E. 6
Diese Darstellung der rechtlichen Ausgangslage zeigt, dass die Behauptung der Mutter zutrifft, dass die G._____ ein (kinder-)psychotherapeutisches Setting gewährleisten soll. Wie die ursprüngliche Empfehlung der Fachstelle G._____.ch durch die Beiständin belegt, ging man davon aus, dass dort "ein Psychologe und ein Sozialpädagoge im Vier-Augen Prinzip" (KESB act. 222 S. 3) zusammenarbei- ten, was grundsätzlich die gestützt auf das Gutachten von der KESB aufgestellten Anforderungen erfüllen würde. Die Abklärungen der KESB im Hinblick auf ihren Beschluss bestätigten, dass die zuständigen Fachpersonen von G._____.ch zu zweit arbeiten würden, aber von einem interdisziplinären Hintergrund aus Psychologie und Sozialpädagogik war nicht die Rede (KESB act. 250). Die eingereichten Unterlagen zeigen, dass beide vorgeschlagenen Personen einen sozialpädagogischen Hintergrund haben. Die G._____.ch wird von der I._____ GmbH betrieben (vgl. act. 7). Wie aus dieser Bezeichnung hervorgeht, steht die Sozialpädagogik im Vordergrund. Die meisten der auf der Webseite (www.G._____.ch unter Kontakt) verzeichneten Personen haben einen Hinter- grund als Sozialpädagogen und es ist unklar, ob auch Personen dort beschäftigt sind, welche eine Fachausbildung als Psychologen haben. E._____, der als Inha- ber auftritt und sich auch mit diesem Fall befasste, bestätigte diesen Eindruck ausdrücklich (act. 19). Die vorgeschlagenen Personen mögen aufgrund ihrer Ausbildung und beruflichen Erfahrung beide bestens qualifiziert sein für die Aufgabe als Besuchsbegleiter (vgl. act. 7). Das Problem ist, dass keine von ihnen über das in diesem Fall zu-
- 8 - sätzlich erforderliche kinderpsychologische Fachwissen verfügt, das die Beistän- din bei der Empfehlung dieser Institution voraussetzte (KESB act. 212). Sie kön- nen daher nicht anstelle von G._____.ch für die Begleitung von Besuchen in ei- nem kinderpsychotherapeutischen Setting eingesetzt werden, da keine von ihnen über die dafür notwendige fachliche Befähigung verfügt. Die Tatsache, dass die mangelhafte fachliche Eignung ursprünglich unerkannt blieb, zeigt nebenbei bemerkt, weshalb die persönliche Bezeichnung der Bei- standspersonen wichtig ist.
E. 7
Demnach ist es nicht möglich, den angefochtenen Beschluss der KESB im Sinne der Erwägungen im bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid zu korri- gieren, indem die zwei von G._____.ch für diese Ausgabe vorgesehenen Mitar- beiter als Besuchsbegleiter bezeichnet werden, und wie eine Rückfrage ergab, kann dieser Mangel auch nicht bloss mit der Auswechslung eines Mitglieds des vorgesehenen Teams behoben werden. Die Suche nach einer oder mehreren ge- eigneten Begleitpersonen, welche die vorgegebenen Anforderungen erfüllen, ist daher neu zu eröffnen.
E. 8
Das geht über eine kleine Ergänzung hinaus, welche die Rechtsmittelinstanz in der Regel selber vornimmt. Abgesehen davon ist die KESB mit ihrer interdiszip- linären Zusammensetzung und ihrer grösseren Nähe zur Sache auch besser für diese Aufgabe geeignet. Da somit auf jeden Fall eine Rückweisung zu erfolgen hat, erübrigt sich eine abschliessende Prüfung der Frage, ob das Bundesgericht die Sache ohnehin an die KESB zurückweisen wollte (vgl. oben E. II.2 f.).
E. 9
In formeller Hinsicht erfolgt in diesem Entscheid eine Rückweisung an die Vorinstanz, d.h. an den Bezirksrat, welcher das Verfahren jedoch weiter an die KESB zurückzuweisen hat. Das ergibt sich aus den vorangehenden Erwägungen, auf die im Dispositiv zu verweisen ist. Im Übrigen ist die KESB an die Erwägungen des bundesgerichtlichen Entschei- des und damit auch an ihren früheren Entscheid gebunden, der nur noch in einem Punkt zu ergänzen ist, wogegen erneut der Rechtsmittelweg offensteht. Insbe-
- 9 - sondere die Auswechslung von Dr. D._____ als Besuchsbegleiter, die der Mutter erteilte strafbewehrte Weisung zur Zusammenarbeit oder eine grundsätzliche Neuregelung der Kontakte kann damit nicht mehr zum Gegenstand dieses Ver- fahrens gemacht werden. III. 1. Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 25. August 2021 das Urteil der Kam- mer vom 21. September 2021 umfassend – und damit auch die darin getroffene Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen – aufgehoben (act. 4 S. 17, Dispositiv-Ziffer 1), weshalb vorliegend erneut darüber zu befinden ist. Die Rück- weisung der Sache an die Vorinstanzen erfolgt wegen eines Mangels, der von keiner Partei gerügt wurde und der ausserdem nur einen verhältnismässig unter- geordneten Punkt betrifft, während die übrigen Teile (insbesondere die Aus- wechslung von Dr. D._____ als Besuchsbegleiter) bestätigt wurden. Es ist daher nicht angebracht, die Verteilung der Prozesskosten vom Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen, sondern die Verfahrenskosten sind den Parteien je hälftig zu auferlegen. 2. Da der Vater im obergerichtlichen Verfahren keine Beschwerdeantwort ein- reichen musste, können die Prozessentschädigungen nicht wettgeschlagen wer- den, wie es bei einer hälftigen Kostenauflage sonst üblich ist. Für ihre ursprüngliche Beschwerde, in der sie den Mangel nicht rügte, der schliesslich zur Rückweisung führte (vgl. act. 2/2), und mit der sie im Übrigen vollumfänglich unterlegen ist, hat die Mutter keinen Anspruch auf eine Parteient- schädigung. Hingegen ist ihr für ihre Stellungnahme in diesem Verfahren, mit der sie erfolgreich die Rückweisung an die KESB beantragte, eine Parteientschädi- gung zuzusprechen. Es wird erkannt:
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